
Rechtsprechung

1BGH-Entscheidung vom
12.01.2011: Abschlag auf Be-
triebsrente wegen vorzeitiger
Inanspruchnahme

In seiner Entscheidung vom 12.01.2011
(BGH-Entscheidung vom 12.01.2011 - VII ZR
118/10 -, BeckRS 2011, 02218) im Rahmen
der Zusatzversorgung des Bundes und der Län-
der legte der BGH fest, dass die Regelung des
§ 35 Abs. 3 VBLS i. V. m. § 77 SGB VI, auf
Grund dessen der Rentenempfänger einen Ab-
schlag auf die Betriebsrente wegen vorzeitiger
Inanspruchnahme hinzunehmen hat, keinen
rechtlichen Bedenken begegnet. Dies gilt auch
bei einem Wechsel von einer Erwerbsminde-
rungsrente auf eine Altersrente.

2BAG-Entscheidung vom
14.12.2010: Auslegung des Be-
griffs „Beschäftigungsverhält-
nis“ in einer Betriebsvereinba-
rung zur betrieblichen Alters-
versorgung

Im Rahmen seines Urteils vom 14.12.2010
(BAG-Urteil vom 14.12.2010 - 3 AZR 939/08 -,
BeckRS 2011, 70008) zur Auslegung einer
Betriebsvereinbarung im Rahmen der betrieb-
lichen Altersversorgung stellte das BAG fol-
gende Orientierungssätze auf:

1. Verwenden die Betriebsparteien in einer Be-
triebsvereinbarung Begriffe, die in der Rechts-
terminologie einen bestimmten Inhalt haben,
ist regelmäßig davon auszugehen, dass diese
Begriffe auch in ihrer allgemeinen rechtlichen
Bedeutung gelten sollen, soweit sich aus der
Betriebsvereinbarung nichts Gegenteiliges er-
gibt. Regelt die Betriebsvereinbarung betrieb-
liche Altersversorgung und verwendet sie im
Sozialversicherungsrecht gebräuchliche Be-
griffe, ohne diese selbst zu definieren, legt sie
regelmäßig den Sprachgebrauch des Sozialver-
sicherungsrechts zugrunde.

2.Wird in einer Betriebsvereinbarung über die
betriebliche Altersversorgung der Begriff des
Beschäftigungsverhältnisses gebraucht und er-
gibt sich aus dem Zusammenhang der Be-
triebsvereinbarung, dass damit nicht das Ar-

beitsverhältnis gemeint ist, ist dies ein An-
haltspunkt für ein Begriffsverständnis der
Betriebsparteien, das an den sozialversiche-
rungsrechtlichen Begriff des Beschäftigungs-
verhältnisses in seinem Verständnis zum Zeit-
punkt des Abschlusses der Betriebsvereinba-
rung anknüpft.

3BFH-Entscheidung vom
03.02.2011: Zeitpunkt des
Zuflusses einer Tantieme beim
beherrschenden
Gesellschafter-Geschäftsführer

Im Streitfall verzichtete der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH, nachdem der jewei-
lige Jahresabschluss erstellt wurde, regelmäßig
auf seinen Tantiemenanspruch. Stattdessen er-
hielt er zur Kompensation eine betriebliche Ver-
sorgungszusage in Form einer Entgeltum-
wandlung des genannten Tantiemenanspruchs.
Folglich wurden von der GmbH keine entspre-
chenden Lohnsteuerabführungen vorgenom-
men. Das zuständige FA und das zuständige
FG sahen dies jedoch anders und werteten den
genannten Verzicht als Lohnverwendungs-
abrede, sodass die festgestellten Tantiemen
eine jeweilige Lohnsteuerauslösung bewirken
bzw. bewirkt hätten. Der BFH widersprach die-
ser Auffassung u. a. mit seinem dem Urteil vom
03.02.2011 (BFH-Urteil vom 3. 2. 2011 - VI R
66/09 -, DStR 2011, 805) zugrunde liegenden
Leitsatz, wonach der Anspruch auf Tantiemen
mit Feststellung des Jahresabschlusses fällig
wird, sofern nicht zivilrechtlich wirksam und
fremdüblich eine andere Fälligkeit vertraglich
vereinbart ist. Eine zivilrechtlich anzuerken-
nende und fremdübliche „andere“ Fälligkeit
erkannte der BFH in dem strittigen Fall darin,
dass die Tantieme erst drei Monate nach Fest-
stellung des Jahresabschlusses fällig war, so-
dass sie auch dann erst frühestens zufließen
könne. Da nach Aussage des BFH die tatsäch-
lichen Feststellungen des FG allerdings keine
abschließende Beurteilung ermöglichten, ob
die Tantiemen dem Geschäftsführer in den
Streitjahren zugeflossen sind, wurde der Streit-
fall zur abschließenden Klärung an das zu-
ständige FG zurückverwiesen.
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4BFH-Entscheidung vom
12.01.2011: Deutsches
Besteuerungsrecht für Bezüge
nach dem sog. Blockmodell im
Rahmen der Altersteilzeit an in
Frankreich ansässigen Arbeit-
nehmer

Der BFH stellte im Rahmen seines Urteils vom
12.01.2011 (BFH-Urteil vom 12.01.2011 - I R
49/10 -, DStR 2011, 616) zu Besteuerungsfra-
gen eines Altersteilzeitmodells folgende Ent-
scheidungssätze auf:

1. Bezüge, welche ein in Frankreich ansässi-
ger Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber für
eine in Deutschland ausgeübte nichtselbst-
ständige Arbeit während der Freistellungs-
phase nach dem sog. Blockmodell im Rahmen
der Altersteilzeit erhält, sind keine Ruhegehäl-
ter, sondern nachträglicher Arbeitslohn, der als
solcher in Deutschland zu versteuern ist.

2. Freiwillige Zuschüsse zu einer Krankenver-
sicherung, die ein inländischer Arbeitgeber an
einen Arbeitnehmer für dessen Versicherung in
der französischen gesetzlichen Krankversiche-
rung („CPAM”) leistet, sind nicht nach § 3 Nr.
62 EStG 2002 steuerfrei.

Rechtsanwendung

12. BRBZ-Rechtsberatungs-
kongress zur betrieblichen
Altersversorgung 2011

Ohne arbeitgebergestützte Versorgungswerke
werden sich die absehbaren Versorgungseng-
pässe der gesetzlichen Rentenversicherung
wohl kaum egalisieren lassen. Gerade deshalb
ist es unabdingbar, dass die qualifizierte Rechts-
anwendung der bAV auf zahlenmäßig »breite
Schultern« verteilt wird, indem sich die rechts-
beratenden Berufsträger dieser bisher vernach-
lässigten Rechtsmaterie öffnen und neue Auf-
gabenfelder erschließen.

Vor diesem Hintergrund hatte der BRBZ im Jahr
2010 die öffentliche Diskussion zu den Themen
Beratungsbefugnisse und -kompetenz im Rah-
men der betrieblichen Altersversorgung eröff-
net. So lieferten die Ergebnisse des heraus-
ragenden 1. BRBZ-Rechtsberatungskongresses
zur betrieblichen Altersversorgung 2010 und
der ebenfalls sehr erfolgreich verlaufenden
1. BRBZ-Makler-Konferenz 2010 entsprechend
eindeutige Ergebnisse zu der Frage, wie die
Rechtsberatungsbefugnisse im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung aussehen.

Neben der Herausstellung der rechtlichen Be-
ratungsbefugnisse im Markt der betrieblichen
Altersversorgung ist ein gleich großes Augen-
merk auch auf die zwingend erforderlichen
Beratungskompetenzen zu legen. Denn ohne
Maßnahmen der betrieblichen Altersversor-
gung werden weite Bevölkerungsteile der
Bundesrepublik Deutschland keinen finanziell
abgesicherten Altersruhestand mehr erreichen
können. Folglich bedarf es qualitativ hoch-
wertiger Expertisen durch entsprechende Bera-
teranzahlen, um den beschriebenen und in
Zukunft enorm ansteigenden Beratungsbedarf
befriedigen zu können.

Der Kongress

Der Beratungsmarkt der betrieblichen Alters-
versorgung befindet sich im nachhaltigen Um-
bruch – und der BRBZ hat einen erheblichen
Beitrag hierzu geleistet! Große Anzahlen von
Marktteilnehmern im weiten Beratungsfeld der
betrieblichen Altersversorgung beginnen zu
realisieren, dass haftungssicheres Arbeiten ohne
Einschaltung befugter Rechtsdienstleister nicht
möglich ist. Somit zeigt die nachhaltige und
wissenschaftlich vertiefte Vorgehensweise des
BRBZ eindrucksvoll Wirkung.

Gerade die Vermengung von Rechts- und Fi-
nanzberatung in einer natürlichen oder juristi-
schen Person ist gemäß den durch den BRBZ
dargelegten Rechtsgrundlagen nicht zulässig.
Es muss also eine Entscheidung getroffen wer-
den: Entweder Rechtsberatung oder Finanz-
dienstleistungsvermittlung – beides gleich-
zeitig ist rechtswidrig. Hierdurch würde anson-
sten zuwider den eindeutigen Vorgaben des
Verbraucherschutzes gehandelt werden. Auch
sollte zum Schutz der gesamten Finanzdienst-
leistungslandschaft sehr vorsichtig mit dem
genannten rechtlichen Umfeld umgegangen
werden, damit keine existenzgefährdende
Haftung entsteht.

Vor diesem Hintergrund freut sich der BRBZ,
Sie zum 2. BRBZ-Rechtsberatungskongress
zur betrieblichenAltersversorgung 2011 –
Die Fakten zur bAV und Rechtsberatung
einladen zu dürfen. Der BRBZ zeigt Ihnen an-
hand praxis-naher und wissenschaftlicher Vor-
träge und Gesprächsrunden auf, warum die be-
triebliche Altersversorgung ein unabdingbares
Beratungsfeld für die qualifizierte Rechts-,
Steuer- und Finanzberatung ist, welche
aktuellen Fachthemen die betriebliche Alters-
versorgung gegenwärtig aus zivil-, arbeits-,
steuer- und bilanzrechtlicher Sicht tangieren,
welche Anforderungen an Produktlösungen im
Rahmen der betrieblichen Altersversorgung zu
stellen sind und welche rechtlichen Vorbehalte
an die rechtssichere Beratung – unter Beach-

tung der aktuellen Rechtsgrundlagen – im Be-
reich der betrieblichen Altersversorgung und
von Zeitwertkontenlösungen gestellt werden.

Folgende führende Juristen und bAV-Experten
werden sodann u.a. auf dem2.BRBZ-Rechts-
beratungskongress 2011 referieren:

Prof. Dr. Achim Schunder, Rechtsanwalt,
Schriftleiter »Neue Juristische Wochenschrift«
(NJW) und »Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht«
(NZA), Frankfurt; Niederlassungsleiter der
Verlag C.H. Beck oHG in Frankfurt.
Sein Thema: »Betriebliche Altersversorgung als
unabdingbares Beratungsfeld für die qualifi-
zierte Rechts-, Steuer- und Finanzberatung«.

Prof. Dr. Martin Henssler, geschäftsführen-
der Direktor des Instituts für Arbeits- und Wirt-
schaftsrecht der Universität zu Köln sowie
Direktor des Instituts für Anwaltsrecht an der
Universität zu Köln;Vorsitzender der Ständigen
Deputation und Präsident des Deutschen
Juristentages. Herausgeber und Autor zahlrei-
cher Standardkommentierungen der Rechts-
wissenschaft.
Sein Thema: »Bundesrechtsanwaltsordnung,
Rechtsdienstleistungsgesetz, Gewerbeordnung,
Versicherungsvertragsgesetz, »Zweitberufsver-
bote« und »doppelte« Zulassungen – Aktuelle
gutachterliche Stellungnahme: Abstrakte
Rechtsberatungsmöglichkeiten für Finanz-
dienstleister im Rahmen der betrieblichen
Altersversorgung?«

Prof. Dr. Hanns Prütting, Professur für deut-
sches und ausländisches Zivilprozessrecht und
Bürgerliches Recht an der Universität zu Köln.
Weitere Tätigkeiten für und an der Universität
zu Köln: Direktor des Instituts für Verfahrens-
recht und Mitdirektor des Instituts für Anwalts-
recht. Vorsitzender des Vorstandes der Vereini-
gung der Zivilprozessrechtslehrer.
SeinThema: »Rechtsberatung und Europarecht –
Bundesrechtsanwaltsordnung und Rechts-
dienstleistungsgesetz: Deutsches Rechtsbera-
tungsmonopol im Einklang mit den europa-
rechtlichen Vorgaben«.

Prof. Dr.Volker Rieble, Inhaber des Lehrstuhls
für Arbeitsrecht und Bürgerliches Recht an der
Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) in Mün-
chen und Direktor des Zentrums für Arbeitsbe-
ziehungen undArbeitsrecht (ZAAR) an der LMU.
Sein Thema: »Aktuelle arbeitsrechtliche Fragen
zur betrieblichen Altersversorgung«.

Jens Intemann, Richter am Niedersächsischen
Finanzgericht; Vorträge und Publikationen zum
Ertragsteuer/Körperschaftsteuer- und Verfah-
rensrecht; Mitautor des EStG/KStG-Kommentars
Herrmann/Heuer /Raupach und des AO-Kom-
mentars Pahlke/Koenig. Seit Sommersemester
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Mit freundlicher Unterstützung:

Bundesverband der Rechtsberater
für betriebliche Altersversorgung
und Zeitwertkonten e.V.

In den vergangenen Jahren sind zahlreiche neue
und für große Teile der VAA-Mitgliedschaft rele-
vante Problemfelder im Rahmen der betriebli-
chen Altersversorgung erwachsen.

In der Kooperation zwischen VAA und BRBZ
wird nun das Know-how und die Sachkompe-
tenz beider Verbände zum Wohle ihrer Mitglie-
der gebündelt und miteinander vernetzt.

Auf dem diesjährigen 2. BRBZ-Rechtsbera-
tungskongress zur betrieblichenAltersversor-
gung 2011 am 27. Mai 2011 in Köln
wird der BRBZ sämtliche arbeits- und haf-
tungsrelevanten Themen vertiefen. Führende
Juristen und bAV-Experten sprechen über
die rechtlichen Rahmenbedingungen und
aktuelle Berufsrechtsfragen der betrieblichen
Altersversorgung.

2008 Lehrbeauftragter an der Universität
Osnabrück, Fachbereich Rechtswissenschaft am
Institut für Finanz- und Steuerrecht.
Sein Thema: »Pensionszusagen an Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer – Neueste Rechtsprechung
zur (körperschaft-) steuerlichenAnerkennung«.

Prof. Dr. Henssler, Präsident des
deutschen Juristentages, wird sein
Gutachten über Rechtsberatungs-
kompetenzen im Rahmen der be-
trieblichen Altersversorgung beim
2. BRBZ-Rechtsberatungskongress
vorstellen.

Seit rund einem Jahr wird in der Fachwelt eine
rechtspolitische und rechtwissenschaftliche
Diskussion zu den Rechtsberatungsbefugnissen
von einzelnen Berufsgruppen im Rahmen der
betrieblichen Altersversorgung geführt. Vor
allem der Bundesverband der Rechtsberater für
betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkon-
ten e.V. (BRBZ) hat diesbezüglich enorme Auf-
klärungsarbeit geleistet und herausgearbeitet,
dass Finanzdienstleister undVersicherungsmak-
ler über keine abstrakte Rechtsberatungsbefug-
nis im genannten Beratungsbereich verfügen.

Nachdem sich der größte Teil des Marktes der
o. g. Rechtsauffassung angeschlossen hat, be-
auftragte der BRBZ aktuell nun den Präsiden-
ten des Deutschen Juristentages, Prof. Dr.
Martin Henssler, mit der Erstellung eines zu-
sammenfassenden Rechtsgutachtens zur be-
schriebenen Thematik, um eine abschließende
Rechtsklarheit für die betroffenen Rechtsan-
wender darlegen zu können. Die Ergebnisse sei-
nes Gutachtens stellt Prof. Dr. Henssler im Rah-
men des 2. BRBZ-Rechtsberatungskongress zur
betrieblichen Altersversorgung am 27.05.2011
in Köln vor.

Prof. Dr. Henssler ist, in seiner Eigenschaft als
bundesweit führender Berufsrechtler, ge-
schäftsführender Direktor des Instituts für Ar-
beits- und Wirtschaftsrecht der Universität zu
Köln sowie Direktor des Instituts für Anwalts-
recht an der Universität zu Köln. Darüber hinaus
ist Prof. Dr. Henssler Vorsitzender der Ständigen
Deputation und Präsident des Deutschen Juri-
stentages sowie Herausgeber und Autor
zahlreicher Standardkommentierungen der
Rechtswissenschaft.

Gerade durch den 1. BRBZ-Rechtsberatungs-
kongress 2010 ist im Bereich der betrieblichen
Altersversorgung eine Diskussion angestoßen
worden, die zu einigen Marktbewegungen ge-
führt hat. So bestätigte die führende Rechts-
wissenschaft nachhaltig, dass die umfassende
rechtliche Beratung im Rahmen der bAV nicht
durch § 34d Absatz 1 Satz 4 der Gewerbeord-
nung (GewO) gedeckt ist, und dass die gleich-
zeitige Tätigkeit als Rentenberater bzw. Rechts-
anwalt, Rechtsberater und Versicherungsmak-
ler nicht miteinander vereinbar ist. Den
finanzberatenden Berufen verbleiben jedoch
zahlreiche weitere Beratungskompetenzen hin-
sichtlich der betrieblichenAltersversorgung.Vor
diesem Hintergrund wird den gutachterlichen
Ausführungen von Prof. Dr. Henssler eine
besondere Bedeutung beizumessen sein, um
gerade aus Verbraucherschutzgesichtspunkten
eine effektive Rechtspflege für die Rechts-
anwender und die betroffenen Mandanten auf-
rechterhalten zu können.

Weitere Informationen über den Kongress
finden Sie unter:www.brbz-kongress.de

2 Strategische Kooperation:
Führungskräfteverband Chemie
(VAA) nun Mitglied im Bundes-
verband der Rechtsberater für
betriebliche Altersversorgung
und Zeitwertkonten e.V. (BRBZ)

Am 1. April 2011 sind die im Verband an-
gestellter Akademiker und leitender Angestell-
ter der Chemischen Industrie e. V. (VAA)
zusammengeschlossenen Chemie-Führungs-
kräfte dem Bundesverband der Rechtsberater
für betriebliche Altersversorgung und Zeit-
wertkonten e.V. (BRBZ) als Mitglied beigetreten.
Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist, die
Sensibilisierung für die Komplexität der Materie
der betrieblichen Altersversorgung (bAV) vor-
anzutreiben.

Als Berufsverband und Berufsgewerkschaft
vertritt der VAA die Interessen der Führungs-
kräfte – akademischer, außertariflicher und
Leitender Angestellter – in der Chemischen
Industrie und den angrenzenden Branchen.
Mit rund 30.000 Mitgliedern aus allen
Berufsgruppen ist der VAA der größte Füh-
rungskräfteverband Deutschlands.
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Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in
ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene
Rentenberatungskanzlei für die betriebli-
che Altersversorgung, als Rechts- und
Spezialdienstleister, der sich ausschließlich
auf die Themengebiete der betrieblichen
Altersversorgung und der Zeitwertkonten
konzentriert.

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH
und gleichzeitig die zur Ausübung der
Rechts- und Rentenberatung im Themen-
feld der betrieblichen Altersversorgung
berechtigte Person ist Herr Sebastian
Uckermann.

Gleichzeitig ist Herr Uckermann Vorsitzen-
der des Bundesverbandes der Rechtsbera-
ter für betriebliche Altersversorgung und
Zeitwertkonten e.V. sowie Autor zahl-
reicher praktischer und wissenschaftlicher
Fachpublikationen auf dem Gebiet der
betrieblichen Altersversorgung und der
Zeitwertkonten.

Herr Uckermann ist zudem in diesen
Themenbereichen als anerkannter Fach-
dozent für die rechts- und steuerberaten-
den Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston
Pension GmbH erhalten Sie unter
www.kenston-pension.de und
www.kenston-akademie.de.
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